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Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen der Planzeichenverordnung
vom 18. Dezember 1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017.

Zugrunde gelegt ist die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung
(BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017.
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Übersichtskarte M 1 : 10 000

Zu diesem Bebauungsplan gehört

ein Grundstücksverzeichnis.

Textliche Festsetzungen

1. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind im Rahmen der

festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren

Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2. Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind auf den überbaubaren

Grundstücksflächen A-B-C-D-A, C-E-E1-C1-C und E-F-G-H-E im ersten

Vollgeschoss Läden für die Herstellung und den Vertrieb von

Kfz-Kennzeichenschildern und für weitere damit in Zusammenhang stehende

Dienstleistungen, wie der Vertrieb von Kfz-Versicherungen, bis zu einer

Geschossfläche von insgesamt 600 m² allgemein zulässig. Im Übrigen

können derartige Läden nur ausnahmsweise zugelassen werden.

3. Auf den Flächen der allgemeinen Wohngebiete dürfen nur Wohngebäude

errichtet werden, die mindestens je angefangener 400 m² wohnbezogener

Geschossfläche eine Wohnung enthalten, die mit Mitteln der sozialen

Wohnraumförderung gefördert werden könnte. Ausnahmsweise können

Wohngebäude ohne förderfähige Wohnungen zugelassen werden, wenn der

nach Satz 1 erforderliche Mindestanteil in einem anderen Wohngebäude im

Geltungsbereich dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans zusätzlich

erbracht wird.

4. Bei der Ermittlung der zulässigen Geschossfläche sind in den allgemeinen

Wohngebieten die Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen als

Vollgeschossen einschließlich der dazugehörigen Treppenräume und

einschließlich ihrer Umfassungswände mitzurechnen.

5. Für die baulichen Anlagen in den allgemeinen Wohngebieten kann ein

Vortreten von Gebäudeteilen, und zwar für Balkone, Loggien, Erker und

architektonische Gliederungen bis zu den Linien zur Umgrenzung von

Abweichungen gemäß § 23 Absatz 3 Satz 3 der Baunutzungsverordnung

zugelassen werden, sofern die summierte Länge der Anlagen pro Geschoss

nicht mehr als zwei Drittel der entsprechenden Fassadenlänge einnimmt.

Dies gilt auch, wenn hierdurch die bauordnungsrechtlich vorgeschriebene

Tiefe der Abstandsflächen unterschritten wird.

6. In den allgemeinen Wohngebieten sind auf den nicht überbaubaren

Grundstücksflächen Stellplätze und Garagen unzulässig. Dies gilt nicht für

die festgesetzten Flächen für Stellplätze und Garagenzu- und -ausfahrten

sowie für Garagen in Untergeschossen außerhalb der überbaubaren

Grundstücksflächen.

7. In den allgemeinen Wohngebieten dürfen die Oberkanten von baulichen

Anlagen eine Höhe von 85,0 m über NHN nicht überschreiten. Abweichend

davon dürfen die Oberkanten von baulichen Anlagen auf der überbaubaren

Grundstücksfläche A-B-C-D-A eine Höhe von 80,5 m über NHN und auf der

überbaubaren Grundstücksfläche W-X-Y-Z-S-R-W eine Höhe von 75,5 m

über NHN nicht überschreiten.

Einzelne technische Dachaufbauten, wie Aufzugs- oder Lüftungsanlagen,

dürfen die jeweilige Höhe für bauliche Anlagen um bis zu 1,0 m

überschreiten.

Auf den Flächen für Untergeschosse außerhalb der überbaubaren

Grundstücksflächen dürfen die Oberkanten von baulichen Anlagen eine

Höhe von 60,3 m über NHN nicht überschreiten. Dies gilt nicht für Terrassen,

Wege, Zufahrten sowie untergeordnete Nebenanlagen und sonstige

Einrichtungen im Sinne von § 14 Absatz 1 Satz 1 der Baunutzungs-

verordnung.

8. An die Baugrenzen darf bezogen auf die zulässigen Höhen baulicher

Anlagen unter Einschränkung der Tiefe der Abstandsflächen nach der

Bauordnung für Berlin herangebaut werden.

9. Entlang der Ferdinand-Schultze-Straße und der Plauener Straße ist

· an der Linie zwischen den Punkten C und E in einer Tiefe von bis zu

0,5 m, und zwar oberhalb des ersten Vollgeschosses bis zu einer Höhe

von mindestens 76,4 m über NHN,

· an der Linie zwischen den Punkten M und P in einer Tiefe von bis zu

0,5 m, und zwar oberhalb des ersten Vollgeschosses bis zu einer Höhe

von mindestens 79,4 m über NHN,

· an der Linie zwischen den Punkten U und J in einer Tiefe von bis zu

0,5 m, und zwar oberhalb des ersten Vollgeschosses bis zu einer Höhe

von mindestens 79,4 m über NHN

jeweils eine Lärmschutzwand aus transparentem Material zu errichten. Die

Lärmschutzwände müssen eine Schalldämmung D

LR

 von mindestens 25 dB

aufweisen.

10. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder

Nutzungsänderung von baulichen Anlagen die Außenbauteile, die entlang

der Baugrenzen zwischen den Punkten A-B-C-E-F-G, C-C1, E-E1,

U1-U-J-K-M-P-Q-Q1 sowie P-P1 orientiert sind, resultierende bewertete

Schalldämm-Maße (erf. R'

w,res

) aufweisen, die gewährleisten, dass ein

Beurteilungspegel von

· 35 dB(A) tags und 30 dB(A) nachts in Aufenthaltsräumen von

Wohnungen, Bettenräumen in Krankenstationen, Alten- und Pflegeheimen

und Sanatorien sowie in Übernachtungsräumen von Beherbergungs-

stätten,

· 35 dB(A) tags in Unterrichtsräumen und ähnlichen Räumen,

· 40 dB(A) tags in den Büroräumen und ähnlichen Räumen

nicht überschritten wird.

Die Bestimmung der erf. R'

w,res

 erfolgt für jeden Aufenthaltsraum gemäß der

Anlage der Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung vom 24.

Februar 1997 (24. BImSchV). Für den Korrektursummanden D ist

abweichend von der Tabelle 1 der Anlage zur 24. BImSchV für Räume der

Zeilen 2, 3 und 4 jeweils ein um 5 dB geringerer Wert einzusetzen. Die

Beurteilungspegel außen für den Tag L

r,T

 und für die Nacht L

r,N

 sind für

Straßen gemäß § 3 und für Schienenwege gemäß § 4 der

Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) vom 12. Juni 1990, geändert

am 18. Dezember 2014 zu berechnen.

11. Zum Schutz vor Verkehrslärm müssen in Wohnungen, in denen die

Aufenthaltsräume vollständig oder teilweise entlang den Baugrenzen

zwischen den Punkten A-B-C-E-F-G, C-C1, E-E1, U2-U1-U-J-K-M-N, U-U3,

O-P1-P-Q-Q1, T-T1-T2 orientiert sind, in mindestens einem Aufenthaltsraum

(bei Wohnungen mit bis zu zwei Aufenthaltsräumen) bzw. in mindestens der

Hälfte der Aufenthaltsräume (bei Wohnungen mit mehr als zwei

Aufenthaltsräumen) durch besondere Fensterkonstruktionen unter Wahrung

einer ausreichenden Belüftung oder durch andere bauliche Maßnahmen

gleicher Wirkung an Außenbauteilen Schallpegeldifferenzen erreicht werden,

die gewährleisten, dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) während der

Nachtzeit in dem Raum oder den Räumen bei mindestens einem

teilgeöffneten Fenster nicht überschritten wird.

12. In den allgemeinen Wohngebieten sind pro angefangene 1.000 m²

Grundstücksfläche mindestens ein Laubbaum aus der Pflanzliste 1

(Hochstamm 20-25 cm) oder drei Laub- oder Obstbäume aus der Pflanzliste

2 (Hochstamm 20-25 cm) zu pflanzen, zu erhalten und bei Abgang

nachzupflanzen. Bei der Ermittlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind

die vorhandenen Laubbäume einzurechnen.

13. In den allgemeinen Wohngebieten sind pro angefangene 100 m²

Grundstücksfläche mindestens sechs Sträucher aus den Pflanzlisten 3 oder

4 oder mindestens sechs Heckenpflanzen aus der Pflanzliste 5 zu pflanzen,

zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.

14. In den allgemeinen Wohngebieten sind insgesamt mindestens 3.000 m²

Dachfläche mit einer Neigung von weniger als 15° auszubilden und extensiv

zu begrünen. Der durchwurzelbare Teil des Dachaufbaus muss mindestens

10 cm betragen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang

nachzupflanzen.

15. Fensterlose Außenwandflächen in den Bereichen der überbaubaren

Grundstücksflächen mit einem Vollgeschoss als Höchstmaß sind ab einer

Größe von 30 m² mit selbstklimmenden, rankenden oder schlingenden

Pflanzen aus der Pflanzliste 6 zu begrünen. Dies gilt auch für Wandflächen,

die nicht in einer Ebene verlaufen. Je laufenden Meter Wandfläche ist

mindestens eine Pflanze zu setzen. Die Pflanzen sind zu erhalten und bei

Abgang nachzupflanzen.

16. In den allgemeinen Wohngebieten sind die Flächen für Untergeschosse

außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen mit einer Bodenüber-

deckung von mindestens 0,6 m zu versehen und gärtnerisch anzulegen. Die

Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Die

Verpflichtung zum Anpflanzen gilt nicht für Terrassen, Wege, Zufahrten sowie

untergeordnete Nebenanlagen und sonstige Einrichtungen im Sinne von § 14

Absatz 1 Satz 1 der Baunutzungsverordnung.

17. In den allgemeinen Wohngebieten sind entlang der Ferdinand-Schultze-

Straße die nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen Straßen-

begrenzungslinie und Baugrenze zu begrünen. Die Bepflanzungen sind zu

erhalten und bei Abgang nachzupflanzen. Die Verpflichtung zum Anpflanzen

gilt nicht für Wege, Zufahrten und Fahrradstellplätze. Der Anteil der Wege,

Zufahrten und Fahrradstellplätze darf maximal 40 % betragen.

18. In den allgemeinen Wohngebieten ist eine Befestigung von Wegen und

Zufahrten nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch

Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie

Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind

unzulässig. Dies gilt nicht für die Flächen L1 und L2 und für Garagenzu- und

-ausfahrten.

19. Die Flächen L1 und L2 sind mit einem Leitungsrecht zugunsten der

zuständigen Unternehmensträger zu belasten.

20. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der

Festsetzung.

21. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen

Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen

der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer

Kraft.

Die vermessungstechnische und liegenschaftsrechtliche

Richtigkeit wird bescheinigt.

Berlin, den 20. 09. 2018

Seibt

Dipl.-Ing. Knut Seibt

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
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Planunterlage: ALKIS Berlin Stand Juli 2018

Messung Stand August 2018
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Maßstab  1 : 500

Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Fagus sylvatica Rotbuche
Fagus sylvatica 'Purpurea' Blutbuche 
Fraxinus excelsior Gemeine Esche
Juglans regia Walnuss Popolus

nigra 'Italica' Säulenpappel

Popolus tremula Zitterpappel
Quercus petraea Traubeneiche
Quercus robur Stieleiche
Salix alba Silberweide
Tilia platyphyllos Sommerlinde
Tilia cordata Winterlinde
Ulmus glabra Bergulme
Ulmus laevis Flatterulme
Ulmus minor Feldulme

Pflanzliste 1 - Großbäume

Acer campestre Feldahorn

Alnus glutinosa Schwarzerle

Betula pendula Sandbirke

Carpinus betulus Hainbuche

Prunus avium Vogelkirsche

Sorbus aria Mehlbeere

Sorbus aucuparia Eberesche

Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn

Crataegus laevigata Echter Rotdorn
Crataegus monogyna Weißdorn
Malus domestica Kulturapfel
Malus sylvestris Holzapfel
Prunus domestica Kulturpflaume
Prunus padus Traubenkirsche
Salix caprea Sal-Weide

Pflanzliste 2 - Mittelgroße Bäume und Obstbäume

Amelanchier ovalis Felsenbirne
Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Blutroter Hartriegel
Corylus avellana Gemeine Hasel
Euonymus euopaeus Europäisches Pfaffenhütchen
Frangula alnus Faulbaum
Rhamnus cathartica Kreuzdorn
Salix cinerea Grau-Weide
Salix purpurea Purpur-Weide
Salix viminalis Korb - Weide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Syringa i.S. Flieder

Viburnm opulus Gewöhnlicher Schneeball

Pflanzliste 3 - Großsträucher

Cytisus scoparius Besenginster
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehdorn
Ribes nigrum Schwarze Johannisbeere
Ribes rubrum Rote Johannisbeere
Ribes uva-crispa Stachelbeere
Rosa canina Hunds-Rose
Rosa corymbifera Hecken-Rose
Rosa rubiginosa Wein-Rose
Rubus idaeus Himbeere

Pflanzliste 4 - Mittelgroße Sträucher

Acer campestre Feldahorn
Berberis i.S. Berberitze
Carpinus betulus Hainbuche
Cornus mas Kornelkirsche
Crataegus laevigata Zweigriffliger Weißdorn
Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn
Fagus sylvatica Rotbuche
Ligustrum vulgare i.S. Liguster
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Photinia fraseri Glanzmispel

Pflanzliste 5 - Heckenpflanzen

Clematis alpina Alpen-Waldrebe
Clematis vitalba Gemeine Waldrebe
Humulus lupulus Hopfen
Lonicera periclymenum Deutsches Geißblatt
Polygonum aubertii Schling-Knöterich

Pflanzliste 6 - Kletterpflanzen
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